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Dieter B�te

Die Neuregelung der §§ 1585 b,
1585 c, 1586 a BGB und die
�bergangsvorschrift des § 36
EGZPO

A. Unterhalt f�r die Vergangenheit,
§ 1585 b BGB

Die Erleichterungen, die durch das KindUG vom 1. 7.
1998 f�r die r�ckwirkende Geltendmachung von Kin-
desunterhalt geschaffen wurden (isoliertes Auskunfts-
verlangen statt Mahnung; Wegfall des Verzugserfor-
dernisses bei Verhinderung einer rechtzeitigen Mah-
nung; R�ckwirkung auf jeweiligen Monatsanfang)
und die Kraft Verweisung in §§ 1361 Abs. 4, 1360 a
Abs. 3 BGB auch f�r den Trennungs- und Familienun-
terhalt gelten, sind seinerzeit nicht in § 1585 b Abs. 2
BGB �bernommen worden.1 Eine analoge Anwendung
des § 1613 Abs. 1 BGB kam nicht in Betracht, da der
Unterhaltsgl�ubiger die M�glichkeit hatte, den nach-
ehelichen Unterhalt im Verbund geltend zu machen.2

Diese seit langem kritisierte Fassung3 ist durch die
Neufassung des § 1585 b Abs. 2 BGB und den Verweis
auf § 1613 Abs. 1 BGB aufgegeben.

Der Unterhaltsgl�ubiger kann nunmehr f�r die Ver-
gangenheit bez�glich des nachehelichen Unterhalts Er-
f�llung oder Schadensersatz wegen Nichterf�llung
von dem Zeitpunkt an fordern, in dem der Unterhalts-
schuldner in Verzug gekommen oder der Unterhalts-
anspruch rechtsh�ngig geworden ist. Ein Anspruch
auf r�ckst�ndigen Unterhalt kann also begr�ndet wer-
den durch:

n Verzug,

n Rechtsh�ngigkeit,

n Stufenmahnung,4

n Auskunft.

Praxishinweis:

Zwar gen�gt nunmehr grunds�tzlich ein Auskunfts-
verlangen nach § 1613 Abs. 1 BGB, um den Unter-
haltsschuldner bez�glich des nachehelichen Unter-
halts in Verzug zu setzen, das Auskunftsbegehren
muss jedoch nach Rechtskraft der Ehescheidung er-
folgen. Denn ein vor Rechtskraft der Ehescheidung
verfolgtes Auskunftsbegehren oder eine Mahnung
begr�nden keinen Verzug wegen des nachehelichen

Unterhalts.5 Wegen der Nichtidentit�t der Streit-
gegenst�nde von Trennungsunterhalt und nachehe-
lichem Unterhalt6 setzt eine Mahnung wegen des
Trennungsunterhalts den Schuldner nicht in Verzug
wegen des nachehelichen Unterhalts.7 Ist im Hinblick
auf die Regelung in § 629 a ZPO unklar, wann die
Rechtskraft der Ehescheidung eingetreten ist, sollte
vorsorglich wiederholt Auskunft verlangt werden.

Nach wie vor kann nachehelicher Unterhalt gem�ß
§ 1585 b Abs. 3 BGB nur f�r die Zeit von einem Jahr
vor Rechtsh�ngigkeit verlangt werden, außer der Un-
terhaltspflichtige hat sich seiner Leistungspflicht ab-
sichtlich entzogen.8

Auch nicht beseitigt ist die Ungleichbehandlung von
Unterhaltsberechtigten und Unterhaltsverpflichteten
bei Erhebung einer Ab�nderungsklage. § 323 Abs. 3
S. 2 ZPO erm�glicht nur dem Unterhaltsberechtigten
die r�ckwirkende Erh�hung und Ab�nderung eines
Unterhaltstitels ab Vorliegen der Voraussetzungen des
§ 1613 Abs. 1 BGB,9 eine entsprechende letztlich r�ck-
wirkende Regelung f�r ein Herabsetzungsverlangen
des Unterhaltsverpflichteten im Rahmen einer Ab�n-
derungsklage besteht nicht. Nach § 249 FamVG-E ist
eine r�ckwirkende �nderungsm�glichkeit auch f�r
den Unterhaltsschuldner geplant.

B. Vereinbarungen �ber den Unterhalt,
§ 1585 c BGB

Nach bisherigem Recht k�nnen Vereinbarungen �ber
den nachehelichen Unterhalt auch privatschriftlich
oder sogar m�ndlich geschlossen werden. Im Hinblick
auf die große Bedeutung der Absicherung des laufen-
den Unterhalts f�r den Berechtigten soll in Zukunft
die notarielle Beurkundung Wirksamkeitserfordernis
f�r Vereinbarungen �ber den nachehelichen Unterhalt
sein. In der Begr�ndung wird angef�hrt, eine beson-

1 BGH FamRZ 2007, 353, 354
2 B�te in: B�umel/B�te/Poppen, Unterhaltsrecht, 1. Aufl., § 1585 b

Rdn. 2; Johannsen/Henrich/B�ttner, Eherecht, 4. Aufl., § 1585 b
Rdn. 1

3 Gerhardt FuR 2005, 529, 537; Weinreich/Klein, Fachanwalts-
kommentar Familienrecht, 3. Aufl., § 1585 b Rdn. 1 a

4 BGH FamRZ 1990, 283; Weinreich/Klein § 1585 b Rdn. 5
5 BGH NJW 1992, 1956 = FamRZ 1992, 920
6 B�te, Vorbem. §§ 1360 ff BGB Rdn. 4
7 BGH NJW 1988, 1137 = FamRZ 1988, 370; Weinreich/Klein

§ 1585 b Rdn. 8
8 Vgl. dazu BGH NJW 1986, 526; NJW-RR 2005, 718; B�te

§ 1585 b Rdn. 10; Weinreich/Klein § 1585 b Rdn. 13
9 OLG D�sseldorf FamRZ 2006, 1211; B�te § 323 Rdn. 26; Vief-

hues/Mleczko, Das neue Unterhaltsrecht, 2. Aufl. Rdn. 522; Jo-
hannsen/Henrich/Bruderm�ller § 323 Rdn. 117; a. A. Borth,
Unterhaltsrechts�nderungsgesetz Rdn. 229
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dere Schutzbed�rftigkeit des Ehegatten, der sich in der
schw�cheren Verhandlungsposition befinde, werde in
aller Regel nur bis zur Rechtskraft des Scheidungsur-
teils bestehen. Eine sp�tere, im Verlaufe des Unter-
haltsverh�ltnisses m�glicherweise n�tig werdende An-
passung an ge�nderte Umst�nde soll durch die Einf�h-
rung eines generellen Formzwanges nicht unn�tig er-
schwert werden. Durch die Mitwirkung eines Notars
soll die fachkundige und unabh�ngige Beratung der
vertragsschließenden Parteien sichergestellt werden.
Die Partner sollen vor �bereilten Erkl�rungen bewahrt
und ihnen die rechtliche Tragweite ihrer Vereinbarun-
gen vor Augen gef�hrt werden. Der Notar darf jedoch
nach wie vor nicht einseitig Interessen vertreten und
daher auch nicht einseitig beraten. Eine unabh�ngi-
ge Beratung der Eheleute gemeinsam f�hrt aber m�g-
licherweise nicht zum Schutz des schw�cheren Ver-
handlungsteils. Deshalb werden Eheleute, bevor sie
eine notarielle Vereinbarung treffen, h�ufig entspre-
chenden anwaltlichen Rat ben�tigen.

Der Formzwang gilt nicht

n f�r nach Rechtskraft der Ehescheidung geschlosse-
ne nacheheliche Unterhaltsvereinbarungen,10

n f�r den Trennungsunterhalt,

n den Unterhalt des nichtehelichen Elternteils nach
§ 1615 l BGB,

n f�r den Verwandtenunterhalt einschließlich des
Kindesunterhalts.

Hier sind nur die materiell-rechtlichen Grenzen des
§ 1614 BGB beim Kindes-und Trennungsunterhalt zu
beachten.

Durch den unmittelbar vor Verabschiedung des Ge-
setzes eingef�gten S. 3 in § 1585 c BGB wird die nota-
rielle Form gem�ß § 127 a BGB durch einen gericht-
lichen Vergleich, der in einem Verfahren in Ehesachen
vor dem Prozessgericht protokolliert wird, ersetzt. Da-
mit wollte der Gesetzgeber Unterhaltsvereinbarungen
bez�glich des Formzwangs gleichbehandeln mit Ver-
einbarungen �ber den Versorgungsausgleich (§§ 1408
Abs. 2, 1587 o BGB) und den g�terrechtlichen Rege-
lungen (§§ 1410, 1378 Abs. 3 BGB).

Diese vom Gesetzgeber sicherlich gut gemeinte Re-
gelung ist missraten.11 Nach der Neufassung reicht es
nicht aus, dass ein gerichtlicher Vergleich »durch die
Aufnahme der Erkl�rungen in ein nach den Vorschrif-
ten der ZPO errichtetes Protokoll«(§ 127 a BGB) be-
urkundet wird. Notwendig ist, dass die Vereinbarung
in einem Verfahren in Ehesachen vor dem Prozess-
gericht protokolliert wird. Dazu z�hlen gem�ß § 606
Abs. 1 S. 1 ZPO Verfahren auf Scheidung oder Aufhe-
bung der Ehe pp. Nach der gesetzlichen Neufassung
wird es deshalb nicht mehr m�glich sein, in einem
Verfahren �ber den Trennungsunterhalt formfrei ei-

nen Vergleich �ber den nachehelichen Unterhalt abzu-
schließen. Notwendig und damit kostenaufwendiger
m�ssen sie die Regelung zum nachehelichen Unterhalt
vor einem Notar beurkunden lassen. Sofern nach An-
h�ngigkeit eines Ehescheidungsverfahrens auch noch
das Verfahren �ber den Trennungsunterhalt anh�ngig
ist, muss der Vergleich im Scheidungsverfahren ge-
schlossen werden.12

C. Wiederaufleben des Unterhalts-
anspruchs, § 1586 a BGB

Mit Eingehung einer neuen Ehe oder Lebenspartner-
schaft erlischt ein Unterhaltsanspruch gegen den ge-
schiedenen Ehegatten. Die Unterhaltspflicht lebt wieder
auf bei Aufl�sung der sp�teren Ehe. Aufl�sungsgr�nde
sind der Tod des neuen Ehegatten, die Scheidung oder
die Aufl�sung der neuen Ehe nach §§ 1313 ff BGB.13

Pflegt oder erzieht ein Unterhaltsberechtigter ein ge-
meinsames Kind aus der fr�heren Ehe und ist er des-
halb an einer Erwerbst�tigkeit gehindert,14 so lebt der
Anspruch aus § 1570 BGB mit Eintritt der Betreuungs-
bed�rftigkeit des gemeinsamen Kindes, jedoch erst ab
Aufl�sung der sp�teren Ehe, wieder auf.15

§ 1586 a Abs. 1 S. 2 BGB sah Anschlussunterhaltsan-
spr�che nach Beendigung der Pflege und Erziehung ei-
nes Kindes nach den §§ 1571 – 1573 BGB und § 1575
BGB vor. Diese Regelung des § 1586 a Abs. 1 S. 2 BGB
ist ersatzlos aufgehoben worden. Im Gegensatz zu
dem aus Gr�nden des Kindeswohls gebotenen Betreu-
ungsunterhaltsanspruches gegen den fr�heren Ehegat-
ten nach § 1586 a Abs. 1 S. 1 BGB fehlt es f�r den An-
schlussunterhalt an einer inneren Rechtfertigung. Der
unterhaltsbed�rftige Ehegatte l�st sich mit der Einge-
hung einer neuen Ehe endg�ltig von der aus der fr�he-
ren, geschiedenen Ehe abgeleiteten nachehelichen So-
lidarit�t; der Grundsatz der Eigenverantwortung des
geschiedenen Ehegatten steht dem Wiederaufleben
von Anschlussunterhaltsanspr�chen entgegen.

10 Borth Rdn. 237; Bergschneider FamRZ 2008, 17
11 So zutr. Weinreich/Klein § 1585 c Rdn. 3 d
12 So zutr. Bergschneider aaO; a. A. Borth Rdn. 235: aus dem

Regelzweck des durch den Rechtsausschuss eingef�gten S. 3
ist nicht abzuleiten, dass eine Vereinbarung zum nachehe-
lichen Unterhalt nicht mehr in einem selbstst�ndigen Verfah-
ren zum Trennungsunterhalt abgeschlossen werden kann,
weil S. 3 lediglich eine Klarstellung in Bezug auf den Ab-
schluss einer Vereinbarung in einer Ehesache beinhaltet, nicht
aber Einschr�nkung des Anwendungsbereichs des § 127 a
BGB

13 OLG Saarbr�cken FamRZ 1987, 1046; B�te § 1586 a Rdn. 2
14 Vgl. dazu OLG Hamm FamRZ 2004, 1726
15 B�te Rdn. 3
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D. Die �bergangsvorschrift des § 36 EGZPO

I. Grundlagen und Regelungsbereich

Die Voraussetzungen f�r die Anwendung der ab 1. 1.
2008 geltenden neuen Unterhaltsregeln auf bereits vor
dem Inkrafttreten des Gesetzes zur �nderung des Un-
terhaltsrechts (U�ndG 2007)16 entstandene Unterhalts-
anspr�che ist in Art. 3 Abs. 2 U�ndG geregelt und in
§ 36 EGZPO normiert. Die neu durch das U�ndG
2007 geschaffenen Vorschriften gelten f�r alle Unter-
haltsanspr�che ab Inkrafttreten der Neuregelung (1. 1.
2008), finden also Anwendung auf

n Ehen, die vor dem 1. 1. 2008 geschlossen worden
sind

n Kinder, die vor dem 1. 1. 2008 geboren worden
sind

n Anspr�che nach § 1615 l BGB, wenn dessen Vo-
raussetzungen vor dem 1. 1. 2008 eingetreten sind.

Im Interesse einer einheitlichen Rechtsanwendung so-
wie Rechtssicherheit soll eine alsbaldige generelle An-
wendung des neuen Rechts angestrebt sowie sich aus
dem bisherigen Recht ergebende unbillige und unge-
rechte Ergebnisse beseitigt werden.17 Da Unterhalts-
anspr�che, die vor dem 1. 1. 2008 f�llig geworden
sind, nicht erfasst werden, k�nnen unterschiedliche
Rechtsfolgen, z. B. �ber § 1570 BGB im Hinblick auf
die gesteigerte Erwerbsobliegenheit, bei der Rangfol-
ge nach § 1609 sowie dem Betreuungsunterhalt nach
§ 1615 l BGB eintreten. Klagantr�ge in laufenden Ver-
fahren sind deshalb f�r die Zeit ab 1. 1. 2008 zu �ber-
pr�fen.

II. Die �nderung von Alttiteln und Vereinbarungen
sowie die Anpassung an das neue Recht, § 36 Nr. 1
und 2 EGZPO

1. Allgemeines

Ohne eine �nderung in den tats�chlichen Verh�lt-
nissen kommt es auf Grund der gesetzlichen Neurege-
lung – Mindestunterhalt, Rangfolge, Kindergeldbe-
rechnung, Betreuungsunterhalt, Begrenzung pp. – in
vielen F�llen zu Auswirkungen auf die Unterhaltsbe-
rechnung. Die Vorschrift erm�glicht die Anwendung
des ab 1. 1. 2008 geltenden neuen Unterhaltsrechts auf
alle bestehenden Unterhaltsregelungen, also Urteile,
Prozessvergleiche, Titel nach § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO,
Anwaltsvergleiche nach § 796 a ZPO, Jugendamtsur-
kunden nach §§ 59, 60 SGB VIII und formlose Verein-
barungen. Sie gilt nicht f�r einstweilige Anordnungen,
weil diese keine bindende Unterhaltsvereinbarung dar-
stellen. Erfasst werden damit auch Umst�nde, die be-
reits vor dem 1. 1. 2008 bestanden haben, aber erst

durch das U�ndG 2007 erheblich geworden sind.18

Diese Umst�nde sind nicht nach § 323 Abs. 2 ZPO pr�-
kludiert. War jedoch eine Alttatsache im Ausgangsver-
fahren von Bedeutung, kann sie keinen Ab�nderungs-
grund auf Grund des neuen Rechts bilden. Gleiches gilt
bei Unterhaltsvereinbarungen im Hinblick auf eine St�-
rung der Gesch�ftsgrundlage. Das neue Recht begr�n-
det dann eine St�rung der Gesch�ftsgrundlage, wenn
eine bereits bei Vertragsabschluss/Vergleichsabschluss
vorliegende Alttatsache erheblich geworden ist.

2. Voraussetzungen

a) Wesentliche �nderung

Eine Anpassung kann nur verlangt werden, wenn
damit eine wesentliche �nderung der Unterhaltsver-
pflichtung eintritt. Die Gesetzesbegr�ndung verweist
ausdr�cklich darauf, dass der Begriff genauso zu ver-
stehen ist wie in § 323 ZPO.19 In der Praxis wird �ber-
wiegend bei Urteilen eine wesentliche �nderung des
Unterhaltsanspruchs ab 10 % bejaht.20 Die Ab�nde-
rungsvoraussetzungen werden aber auch bei geringe-
ren Prozentzahlen angenommen.21 Eine Ab�nderungs-
klage, die auf Anpassung einer auf 100 % Regelbetrag
der 1. Altersgruppe abzgl. anteiliges Kindergeld lau-
tende Unterhaltsregelung auf 100 % des Mindestun-
terhalts nach § 36 Nr. 4 EGZPO abz�glich des h�lfti-
gen Kindergeldes gerichtet ist, scheidet aus, da die
Ver�nderung unter 10 % (hier: 6 E) liegt.

b) Bindungswirkung

Wie bei allen Ab�nderungsklagen erm�glicht die Ab-
�nderung auch hier keine freie, von der bisherigen
H�he unabh�ngige Neufestsetzung des Unterhalts oder
eine abweichende Beurteilung der Verh�ltnisse. Viel-
mehr kann die Ab�nderungsentscheidung nur in einer
unter Wahrung der Grundlagen des abzu�ndernden Ti-
tels vorzunehmenden Anpassung des Unterhalts an die
ver�nderten Verh�ltnisse bestehen.22 Die Bindung er-
streckt sich auf die Einkommensverh�ltnisse, die Be-
stimmung der dabei zu ber�cksichtigenden besonderen
Zu-und Abschl�ge, die Anrechnung oder Nichtanrech-
nung bestimmter Einkommensteile, die Einbeziehung
fiktiver Eink�nfte, die Ber�cksichtigung von Belastun-
gen, Feststellungen zur Arbeitsf�higkeit und Bed�rftig-

16 BGBl. 2007 I 3189
17 BT-Dr. 16/1830 S. 32
18 BT-Dr. 16/1830 S. 33
19 BT-Dr. 16/1830 S. 33, 34
20 OLG D�sseldorf FamRZ 1993, 1103; B�te § 323 Rdn. 18

mwN; Johannsen/Henrich/Bruderm�ller § 323 Rdn. 78 mwN
21 B�te aaO; OLG Hamm FamRZ 2004, 1051; BGH FamRZ

2005, 608: Anpassung an die Regelbetragss�tze des § 1612 a
BGB a. F

22 BGH NJW 1994, 1855
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keit, die Ber�cksichtigung weiterer Unterhaltspflich-
tiger und Unterhaltsberechtigter, die Ber�cksichtigung
eines Wohnvorteils und die Feststellung einer bestimm-
ten Bedarfsposition.23 Durch § 36 Nr. 1 EGZPO ist
klargestellt, dass in der Ab�nderungsentscheidung nur
durch das U�ndG erheblich gewordene Umst�nde ei-
ner Neubeurteilung unterliegen. Ausreichend ist auch,
dass Umst�nde, die der Erstentscheidung zu Grunde
gelegen haben, durch das neue Rechte eine andere Be-
wertung in Bezug auf die Voraussetzung und die H�he
des Unterhaltsanspruchs erfahren – z. B. Dauer der Ehe
und die fr�here Erwerbst�tigkeit – und deshalb die
H�he der Unterhaltsverpflichtung maßgeblich beein-
flussen. Denn die �nderung einer gefestigten h�chst-
richterlichen Rechtsprechung stellt einen eigenst�ndi-
gen Ab�nderungsgrund ab Verk�ndung der Entschei-
dung dar.24

Nicht pr�kludiert mit Alttatsachen ist jedoch der Ab-
�nderungsbeklagte, so dass z. B. eine fr�her vorrangig
unterhaltsberechtigte Ehefrau, die nunmehr auf Grund
der Neuregelung des § 1609 Nr. 2 oder 3 BGB gleich-
rangig mit der zweiten Ehefrau des Unterhaltspflich-
tigen ist, zur Verteidigung gegen eine gegen sie gerich-
tete Ab�nderungsklage unber�cksichtigt gebliebene
Einkommensbestandteile des Unterhaltspflichtigen in
die Unterhaltsberechnung einbeziehen kann.25

Bei Vergleichen ist f�r die Ab�nderung ausschlagge-
bend, ob in den Verh�ltnissen, die die Parteien zur
Grundlage der Vereinbarung gemacht haben, derar-
tig gewichtige �nderungen eingetreten sind, dass nach
materiellem Recht ein unver�ndertes Festhalten an der
Vereinbarung nicht zugemutet werden kann.26 Inso-
weit kann auch eine �nderung der gefestigten h�chst-
richterlichen Rechtsprechung eine Anpassung recht-
fertigen.27 Wird die Gesch�ftsgrundlage durch das
U�ndG ver�ndert, hat eine Anpassung gem�ß § 313
BGB zu erfolgen, allerdings erst ab Inkrafttreten des
neuen Rechts am 1. 1. 2008.

c) Zumutbarkeit der �nderung

Das neue Recht verlangt die Ber�cksichtigung des Ver-
trauens in den Fortbestand einer Unterhaltsregelung.
Dadurch soll eine flexible, an der Einzelfallgerechtig-
keit orientierte �berleitung bestehender Unterhaltsre-
gelungen auf die neue Rechtslage erreicht werden.28

Nach der Gesetzesbegr�ndung ist eine umfassende
Abw�gung aller Umst�nde erforderlich. Das Vertrau-
en sowohl des Berechtigten als auch des Verpflichteten
auf einen Unterhaltstitel aber auch auf ausdr�ckliche
oder stillschweigende Unterhaltsvereinbarungen ist
grunds�tzlich schutzw�rdig und bei der Unterhaltsab-
�nderung zu ber�cksichtigen. Das gilt insbesondere
dann, wenn die Unterhaltsvereinbarung Bestandteil
einer gr�ßeren, umfassenderen Regelung ist, so z. B.
bei einer Vereinbarung der Ehegatten aus Anlass der

Trennung oder Scheidung �ber Unterhalt, G�terrecht,
Hausrat und Wohnung. Insoweit ist zu pr�fen, welche
Auswirkungen sich bei einer �nderung des Unterhalts
auf die verbleibenden Bereiche ergeben.29 Angesichts
dessen, dass gerade im famili�ren Bereich bei beste-
henden Unterhaltsregelungen Entscheidungen getrof-
fen werden, die nur schwer korrigierbar sind und fi-
nanziell erhebliche Auswirkungen haben, ist bei der
Vertrauensschutzpr�fung eingehend zu pr�fen, ob es
dem Betroffenen zumutbar ist, einen Wegfall oder
eine K�rzung des Unterhalts hinzunehmen. Bei einer
Heraufsetzung des Unterhalts infolge der Geltendma-
chung h�heren Kindesunterhalts auf Grund Wegfalls
der Mangelfallberechnung ist der Selbstbehalt des Un-
terhaltsverpflichteten zu beachten. Von entscheiden-
der Bedeutung ist es, in welchem Maße sich der Un-
terhaltsberechtigte auf den Fortbestand der Regelung
eingestellt hat. Insoweit kann dem Schutzbed�rfnis
durch eine gestufte Anpassung an die neue Rechtslage
Rechnung getragen werden.

Als Kriterien bei der Abw�gung des Vertrauensschut-
zes kommen in Betracht:

n die zeitliche Dauer der Unterhaltsregelung,

n die F�higkeit und M�glichkeit, Unterhaltsreduzie-
rungen durch eigene Eink�nfte oder Ertr�gnisse aus
dem Verm�gen auszugleichen,

n Vertrauensdispositionen im Hinblick auf die Pla-
nung mit einem titulierten Unterhalt unter Ber�ck-
sichtigung der Gestaltung von Kinderbetreuung
und Haushaltsf�hrung, bereits bestehender M�g-
lichkeiten der Befristung oder Herabsetzung des
Unterhalts nach §§ 1573 Abs. 5, 1578 Abs. 1 S. 2
BGB,

n die zeitliche N�he der Titulierung zum neuen
Recht,

n der Zeitraum der Diskussion �ber die gesetzlichen
Neuregelungen sowie

n Entwicklungen, mit denen auch nach bisherigem
Recht zu rechnen war.

23 BGH FamRZ 1984, 374; NJW/RR 1944, 1155; B�te aaO
24 BVerfG NJW 2002, 1185; BGH NJW-RR 2001, 1225; NJW

2003, 1796; 2005, 3639; FamRZ 2007, 793: �nderung der
Rechtsprechung zu § 1573 Abs. 5 BGB und Abstellen auf ehe-
bedingte Nachteile

25 Borth FamRZ 2008, 105, 107
26 BGH NJW 1986, 2054
27 BGH NJW 2001, 3618
28 BT-Dr. 16/1830 S. 33
29 BT-Dr. 16/1830 S. 33 f
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Praxishinweis:

Bei der Geltendmachung von Kindesunterhalt, ge-
st�tzt auf den Vorrang des Kindesunterhalts nach
§ 1609 Nr. 1 BGB vor dem Ehegattenunterhalt ist
sofort Ab�nderungsklage gegen den Ehegatten
zu erheben, um den Ehegattenunterhalt entspre-
chend herabsetzen zu lassen. Bei unterschiedlicher
Zust�ndigkeit f�r Ab�nderungsklagen der Kinder
gegen den Vater und zum anderen des Vaters ge-
gen die Kindesmutter muss versucht werden, eine
einheitliche Entscheidung bei einem Gericht her-
beizuf�hren. Insoweit kann das gemeinsame OLG
oder das gem�ß § 36 Abs. 2 ZPO zust�ndige OLG,
zu dessen Bezirk das zuerst mit der Sache befass-
te Gericht geh�rt, gem�ß § 36 Nr. 3 ZPO eine ge-
richtliche Bestimmung der Zust�ndigkeit vorneh-
men.

d) Keine Pr�klusion nach §§ 323 Abs. 2, 767 Abs. 2 ZPO

Bei Vorliegen der in § 36 Nr. 1 EGZPO genannten
Umst�nde kann die erstmalige �nderung eines voll-
streckbaren Unterhaltstitels nach Inkrafttreten des Ge-
setzes ohne die Beschr�nkungen der §§ 323 Abs. 2,
767 Abs. 2 ZPO geltend gemacht werden, § 36 Nr. 2
EGZPO.

II. Die Anpassung von dynamisierten Titeln und
Vereinbarungen, § 36 Nr. 3 EGZPO

1. Allgemeines

Die Vorschrift stellt eine Sondernorm f�r bestehende
dynamisierte Unterhaltstitel und Vereinbarungen nach
§ 1612 a BGB a. F. dar und erm�glicht nach Wegfall
der Regelbetrags-VO und Einf�hrung eines Mindest-
unterhalts in § 1612 a Abs. 1 S. 2 BGB iVm § 36 Nr. 4
EGZPO eine gesetzliche Anpassung ohne ein geson-
dertes gerichtliches Verfahren durch eine vom Voll-
streckungsorgan (Gerichtsvollzieher oder Vollstre-
ckungsgericht) vorzunehmende bloße Umrechnung.
Dabei bleiben die vom Unterhaltsschuldner zu zahlen-
den Betr�ge gleich. Es erfolgt also keine Anpassung
der Altregelung an das neue materielle Recht. Aus be-
reits errichteten Titeln kann weiterhin die Zwangs-
vollstreckung betrieben werden.

2. Methode der Titelanpassung

Bei der Titelanpassung ist wie folgt vorzugehen:

n Maßgeblich ist zun�chst der sich aus dem Titel bis
zum 31. 12. 2007 ergebende Zahlbetrag.

n Das h�lftige Kindergeld ist hinzuzurechnen.

n Der sich dabei ergebende Betrag ist als Prozentsatz
gegen�ber dem Mindestunterhaltsbedarf der Alters-
stufe des Kindes, der den Basisbetrag von 100 % an-
gibt, festzustellen.

Angesichts der verschiedenen in § 1612 b Abs. 1 – 5
BGB a. F. geregelten Konstellationen sind vier Fall-
gruppen (§ 36 Nr. 3 S. 4 Buchst. a – d EGZPO) zu un-
terscheiden.

Beispiel:30

Tituliert sind 121 % des jeweiligen Regelbetrages
nach § 1 der RegelbetragsVO. Darauf wird das h�lf-
tige Kindergeld f�r ein erstes Kind angerechnet, so-
weit dieses zusammen mit dem Unterhalt 135 % des
Regelbetrages �bersteigt. War das Kind am 31. 12.
2007 zehn Jahre alt, betrug der zu diesem Zeitpunkt
titulierte Bedarfsbetrag 297 E. Darauf waren 43 E

Kindergeld anzurechnen, so dass sich ein Zahlbetrag
von 254 E ergibt. Rechnet man 77 E h�lftiges Kin-
dergeld hinzu, ergibt sich ein Betrag von 331 E. Bil-
det man daraus den Verh�ltniswert aus dem um das
h�lftige Kindergeld erh�hten Betrag und dem neu-
en Mindestunterhalt (331 E: 322 E [Mindestbedarf =
100 %]) bel�uft sich der Titel ab 1. 1. 2008 auf 102,8 %
des Mindestbedarfssatzes abz�gl. ein halbes Kinder-
geld f�r ein erstes Kind. In dieser Form nimmt der Ti-
tel an zuk�nftigen �nderungen des Mindestbedarfs-
satzes – auch nach Erreichen der n�chsten Altersstufe
– teil.

Praxishinweis:

Beruhte der bisherige Titel auf einem Einkommen
des Pflichtigen in der 4. Einkommensgruppe der DT,
Stand 1. 7. 2007, w�rde bei einem Einkommen von
1 700 E bis 1 900 E der Unterhaltsbedarf im Falle
einer Neutitulierung auf der Grundlage der ab 1. 1.
2008 geltenden DT nach der 2. Einkommensgruppe
(1 501 E bis 1 900 E) 339 E betragen, der Zahlbetrag
sich also auf (339 E ./. 77 E =) 262 E belaufen. Diese
Erh�hung um 8 E gegen�ber dem bisherigen Titel
kann nur mit der Ab�nderungsklage nach § 323 ZPO
erreicht werden, scheitert jedoch an der Wesentlich-
keitsgrenze des § 323 ZPO.

Weiterer Praxishinweis:

Besonderheiten ergeben sich aus der Umrechnung
von Titeln auf der Grundlage der RegelbetragsVO

30 Zu weiteren Beispielen vgl. den Anh. der DT
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Ost. Hier wird sich h�ufig ein neuer Prozentsatz er-
rechnen, der deutlich unter 100 % des Mindestun-
terhalts liegt, denn die § 36 Nr. 4 EGZPO genann-
ten Mindestunterhaltsbetr�ge liegen erheblich �ber
den alten Regelbetr�gen Ost.31

III. Die �bergagsregelung des § 36 Nr. 4 EGZPO

Die Vorschrift regelt abweichend von § 1612 a BGB
den Mindestunterhalt minderj�hriger Kinder f�r eine
�bergangszeit. Er betr�gt:

n f�r die Zeit bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres
279 E,

n f�r die Zeit vom 7. bis zur Vollendung des 12. Le-
bensjahres 322 E sowie

n f�r die Zeit vom 13. Lebensjahr an 365 E.

Diese entsprechen den ab 1. 7. 2007 geltenden Regel-
betr�gen zuz�glich des h�lftigen Kindergeldes f�r ein
erstes Kind.32 W�hrend der Mindestunterhalt nach
§ 1612 a Abs. 1 BGB in der 1. Altersstufe 87 % eines
Zw�lftel des doppelten Kinderfreibetrages nach § 32
Abs. 6 S. 1 EStG betr�gt, in der 2. Altersstufe 100 %
(= 304 E) und in der 3. Altersstufe 117 %, belaufen
sich die Bedarfss�tze nach § 36 Nr. 4 EGZPO in der
1. Altersstufe auf 86,6 %, in der 2. Altersstufe auf
100 % und in der 3. Altersstufe auf 113,3 %. Grund
daf�r ist die Addition des Kindergeldes als Festbetrag
zu diesen Bedarfss�tzen nach der RegelbetragsVO.
Erst wenn der doppelte Kinderfreibetrag nach § 32
Abs. 6 S. 1 EStG sich auf 3 864 E bel�uft (zur Zeit
3 648 E) wird der in § 36 Nr. 4 EGZPO in der 2. Al-
tersstufe auf 322 E festgesetzte Betrag erreicht. Da die
Bedarfss�tze in der 1. und 3. Altersstufe nach § 1612 a
BGB (87 % bzw. 117 %) nicht mit dem jeweils gelten-
den Bedarfssatz nach § 36 Nr. 4 EGZPO (86,6 % bzw.
113 %) �bereinstimmen, kann die Festschreibung des
Mindestunterhalts in § 36 Nr. 4 EGZPO zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten enden und insbesondere in
der 3. Altersstufe zu einer �berproportionalen Erh�-
hung des Mindestunterhalts f�hren.33

IV. Die Ber�cksichtigung des neuen Rechts im
Revisionsverfahren (§ 36 Nr. 5 EGZPO)

Die Vorschrift erm�glicht die Anwendung des ab 1. 1.
2008 geltenden Unterhaltsrechts auf beim BGH am

1. 1. 2008 anh�ngige Revisionsverfahren und damit
abweichend von den Grunds�tzen der §§ 546, 559
ZPO die Ber�cksichtigung neuen Tatsachenvortrages
in Unterhaltssachen nach § 621 Abs. 4 Nr. 4, 5 oder
11 ZPO34 und letztlich bei unstreitigem Sachverhalt
eine eigene Sachentscheidung (§ 563 Abs. 3 ZPO) des
BGH. Bei Notwendigkeit einer Beweisaufnahme ist
eine Zur�ckverweisung m�glich (§ 36 Nr. 5 S. 2
EGZPO), es steht jedoch im Ermessen des Revisions-
gerichts, kleinere Beweisaufnahmen selbst durchzu-
f�hren.

V. Wiederer�ffnung einer m�ndlichen Verhandlung,
§ 36 Nr. 6 EGZPO

Die Vorschrift erm�glicht eine Anwendung des am
1. 1. 2008 in Kraft getretenen Rechts auf am 1. 1. 2008
noch nicht abgeschlossene Unterhaltsverfahren, wenn
die m�ndliche Verhandlung bereits vor Inkrafttreten
des U�ndG 2007 geschlossen und ein Termin zur Ver-
k�ndung einer Entscheidung anberaumt war. Entspre-
chendes gilt im schriftlichen Verfahren nach § 128
Abs. 2 ZPO. Sofern eine Partei einen Antrag auf Wie-
derer�ffnung bis zum Verk�ndungstermin stellt oder
gestellt hat, ist abweichend von § 156 ZPO (Ermessen
des Gerichts) die m�ndliche Verhandlung zwingend
wiederzuer�ffnen. Unterbleibt der Antrag, kann eine
Partei �ber eine Ab�nderungsklage nach § 323 Abs. 2
ZPO eine f�r sie g�nstige �nderung durch das ab
1. 1. 2008 geltende neue Recht erreichen.

VI. Beschr�nkung der R�ckwirkung, § 36 Nr. 7 EGZPO

Die Regelung stellt klar, dass f�r vor dem 1. 1. 2008
f�llig gewordene Unterhaltsanspr�che das bis dahin
geltende Recht anwendbar ist und f�r Ehen, die nach
dem bis zum 30. 6. 1977 geltenden Recht geschieden
worden sind, weiterhin die §§ 58 ff EheG gelten.

Dieter B�te, Vors. RiOLG, Bad Bodenteich/Celle

31 Vgl. dazu n�her Diehl JAmt 2007, 566, 569
32 Rechtsausschuss vom 7. 11. 2007, Dr. 16/6980, S. 23
33 So zutreffend Rasch FPR 2008, 15, 20
34 Klein, Das neue Unterhaltsrecht 2008, S. 216
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